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Karlsruhe . Es ist zwar gegen unsere Gewohnheit,
größere Artikel auö anderen Blättern mitzutheilen , weil
bei unserem beschränkten Raume die Ueberficht über die
Leistungen der Süddeutschen und anderer Blätter , die un¬
sere Leser verlangen , darunter leiden würden. Allein —
keine Regel ohne Ausnahme ; besonders wenn wir so treff¬
liche Aufsätze finden, wie den folgenden aus der oberrhei¬
nischen Zeitung über :

Das Petitionsrecht der Staatsdiener.
ES wurde letzthin in diesen Blättern ein Erlaß deS

großh . OberstudienratheS mitgetheilt , wonach den Staats¬
und Kirchendienern , sofern sie Lehrer öffentlicher Anstalten
sind , bei Androhung ernstlicher Einschreitung untersagt wild,
sich an öffentlichen Angelegenheiten , namentlich an Peti¬
tionen , die mit ihrem dienstlichen Verhältniß in nahem
Zusammenhänge stehen , zu bctheiligcn . Wir können das
Erstaunen nicht verbergen, womit wir diese Mittheilung ge¬
lesen haben, durch welche , wenn sie gegründet , eine ganze
Claffe von Staatsbürgern in einem wesentlichen Rechte
beschränkt wird . Es sei deßhalb erlaubt , auf die angege¬
benen Gründe etwas näher cinzugehen . Als Veranlassung
werden die Petitionen in Betreff der Motion des Abg.
Zittel angegeben . Wir wollen zwar glauben , daß haupt¬
sächlich die Gcgenpetltionen gemeint seien . Ist cö nun auch
erfreulich , wenn der Oberstudienrath solchem finstern Trei¬
ben abhold ist, so glauben wir doch nickt, daß dadurch ein
so allgemeines, dasPctitionsrccht überhaupt beschränkendes
Verbot gerechtfertigt wäre . Denn , ganz abgesehen davon ,
daß alle Beiheiligung an öffentlichen Angelegenheiten und
den Petitionen insbesondere, welcher Richtung sie auch an¬
gehören , untersagt wird , wäre daS Petitionsrecht nicht
rein illusorisch , wenn man nur über solche Gegenstände
petilioniren dürste , welche irgend einer Regierungsbehörde
angenehm sind , so daß man erst die StaaiSgenehmigung
zu einer Petition einholen müßte ? Der Erlaß erkennt

zwar an, daß die Verfassungsurkunde das Recht der Pe¬
titionen im Allgemeinen gestattet , behauptet aber , daß da¬
mit nicht gesagt sei , daß Staats - und Kirchendiener auch
über solche Gegenstände petilioniren dürften , welche in das
Bereich ihres Dienstberufs eingreifen . Die Logik die¬
ses Schlusses wäre also folgende : Im Allgemeinen ist
zwar daS Petilioniren gestattet , dieser besondere Fall ist
aber nicht ausdrücklich dabei genannt, also darf man hier¬
über nicht petitioniren . Mil andern Worten : waS nicht
ausdrücklich erlaubt ist , ist verboten . Wir müssen gestehen ,
daS Logische dieser Logik nicht recht fassen zu können. Wir
hätten gemeint , der Schluß müsse so heißen : Das Peti¬
tioniren ist im Allgemeinen erlaubt , dieser besondere Fall
ist nicht von der allgemeinen Erlaubniß ausgenommen ,
folglich ist er schon durch diese gestattet . Sonst könnte man
auch ganz auf jene Art noch weiter schließen : Nach der
Verfassungsurkunde haben alle Staatsbürger von den drei
christlichen Confessionen zu allen Civil- und Militärstelken
und Kirchcnämtern gleiche Ansprüche. Damit sei aber nirgends
gesagt, daß sie z . B . auch zu Forstmeisters - , höheren Of¬
fiziers- oder Ministcrstellen , die früher im ausschließlichen
Besitze von Adeligen waren , gleiche Ansprüche haben , folg¬
lich dürften diese auch fernerhin nur mit Adeligen besetzt
werden . Nein , wem die Verfassung im Allgemeinen ein
Recht gibt , der hat cS auch in allen besonderen Fällen,
wo die Verfassung nicht ausdrücklich eine Ausnahme fest¬
setzt. Oder für welche Fälle wäre denn daS allgemeine
Recht der P - titionen noch gültig , da die Verfassung keine
besonderen Fälle aufzähll ? Doch der angeführte Erlaß
gibt darauf Antwort : In solchen Fällen dürfen die Lehrer
nickt petitioniren , welche in daS Bereich ihreS DienstberufS
ringreifen . DaS Petitionsrecht wäre ihnen also gestattet
für Dinge , wclcke kein oder doch kein so nahe liegendes
Interesse für sie haben, dagegen verwehrt für daS, waS sie
am meisten intereffiren muß . Nun wird man aber doch in
aller Welt für daS am meisten petitioniren , was für einen
daS nächste Interesse hat. Für Ablösung der Schupfiehen
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werden die Herren Professoren wohl schwerlich petitioniren ,
aber natürlich ist es , wenn sie cs eben für Dinge thun,
die mit ihrem dienstlichen Verhältniß in nahem Zusammen¬
hänge stehen . Aber der Erlaß behauptet weiter , daß Pe¬
titionen über Zeitfragen zartester Art oder gar religiöser
Natur nicht geeignet sein können , den Gang deS Unter¬
richts , namentlich in der Religio» , zu fördern und das Ver¬
trauen der Eltern zu befestigen , vielmehr nur Aufregung
veranlassen müßten . Wir glauben , daß durch ein Verbot
der Petitionen dem Uebel , welchem dadurch gewehrt wer¬
den soll , nicht gewehrt wird . Wenn einmal die Lehrer le¬
bendiges Interesse an solchen Zeitfragen nehmen — und
wer kann eS verhindern? — so wird ihre Ansicht darüber
gerade auf ihren Religionsunterricht von unvermeidlichem
Einfluss,.- sein , und die Aufregung wird nicht erst durch
die Petitionen geschaffen , sondern durch den Zwiespalt der
Meinungen überhaupt , den keine Staatsbehörde hindern
kann . Aber man will eben keine Theilnahme an öffent¬
lichen Demonstrationen , ja überhaupt an öffentlichen An¬
gelegenheiten . Nun , so muß man consequenterweise den
Lehrern auch die Theilnahme an den Urwahlen verbieten ,
denn auf welche Seite einer wählt , so nimmt er Theil an
einer öffentlichen Demonstration. Und wurden nicht 1842
alleStaatSdiencr zu solchen Demonstrationen aufgefordert ?
Oder sollen sie nur nach einer Seite hin erlaubt sein
und nach der anderen nicht ? Darf der Staatsdiener keine
eigene Ueberzcugung haben ? Odcr ist 's ein Vergehen , wenn
er ihr treu ist ? wenn er in Ausübung staatsbürgerlicher
Rechte nach seiner eigenen Überzeugung handelt ? Dem
Staatsdiener aber verbieten , an öffentlichen Angelegenhei¬
ten Theil zu nehmen , heißt ihn politisch mundtodt machen,
und aus diese Weise könnte man ihn aller verfassungs¬
mäßiger Rechte freier Bürger berauben . Was werden die
Lehrer dazu thun ? Dulden und schweigen ?

Rundschau.
Vom 27 . März .

— In Spanien hat eine jesuitisch - absolutistische
Kamarilla über die constitutionclle Regierung gesiegt. Das
Ministerium, welches nach der Verfassung regieren wollte,
gestürzt und den General Narvacz , der vor kurzem abtre-
tcn mußte , wieder an die Spitze der Geschäfte gestellt.
Die erste Handlung desselben war ein Erlab , welcher die
Preßfreiheit aufhebt , der zweite Schritt wird die Auf¬
lösung der Ständevcrsammlung scpn , die weitere Folge —
endloses Unglück über Spanien , das kaum angefangen

hatte , sich von den Leiden eines langen , schrecklichen Bür¬
gerkrieges zu erholen . Sv gehl es überall , wo die Rück¬
schrittspartei an das Ruder kommt.

— Bezüglich auf die Entscheidung des Großh. StaatS-
ministeriumS über den RecurS der Geoieindebehörde von
Mannheim gegen die Störung ihrer Versammlung am 19 .
November v . I . wird der Abendzeitung (Nr. 86)
folgendes geschrieben : Diese Erscheinung möchte wohl Kei¬
nem unerwartet scheinen , der sich der Aeußerungen in der
zweiten Kammer der aufgelösten Ständevcrsammlung er¬
innert , welche von der ministeriellen Seite so unumwun¬
den gethan wurden ; obschon man erwarten durfte , daß
Erfahrungen die bohe Staatsstelle zu einer milderen Fas¬
sung der bezüglichen Beschlußnahme veranlaßt haben wür¬
den . Was aber in dieser Sache die Gemüther nicht an¬
genehm berühren muß , ist die kathegorische Weise , wie
man in diesem Erlaß die einschlägigen Stellen der Ge-
meindeordnung auSlegt , unbekümmert darum , ob die Aus¬
legung derselben mit den Haaren herbeigezogcn , oder ob
sie gar ganz leicht und ungezwungen der entgegengesetzten
Ansicht zur Unterstützung dienen muß . Wo übrigens daS
Gesetz so deutlich spricht , wie hier , vermögen auch nicht
die Schlüsse der künstlichsten Sophistik den richtigen Stand¬
punkt zu verrücken. Der § . 39 der Gemeindeordnung sagt :
Die Versammlung der Gemeinde (also auch , nach § . 40,
deS größeren BürgerauSfchusseS) kann statt finden , wenn
der Bürgermeister, oder der Gcmeinderath , oder der Bür¬
gerausschuß in irgend einer Angelegenheit sol¬
ches für räthlich erachtet. Wollte man übrigens conftguent
seyn , so hätte die Sache in ganz anderer Weise ihre Er¬
ledigung gefunden, indem sich längst der verstorbene Mini¬
ster Winter in einer Rede über das Sammeln von Unter¬
schriften zu Petitionen hierüber mehr als deutlich geäußert.

— Die braunschweigischen Stände haben den
ernsten Willen zu erkennen gegeben , Ordnung und Spar¬
samkeit im Staatshaushalte zu veranlassen und daö Recht
der ständischen Mitwirkung aufrecht zu erhalten . Unter
Anderem hatten sie nach den Gründen gefragt , warum
der Gehalt eincS Ministerialbcamien um 400 Thaler er¬
höht weiden solle . Die Regierung verweigerte die Angabe
der Gründe , weil ihr (nach den Wiener Beschlüssen von
1834) die Befugniß zustehe , die Gehalte der Staatsdie¬
ner ohne ständische Mitwirkung festzusetzen und allmählig
zu erhöhen . Diesen Grundsatz will sie fcsthalten , da¬
gegen den Posten von 400 Thalcrn fallen lassen. Die
Stände verlangen ferner Ersparnisse ini Betrage von
46,000 Thalern an dem Aufwande für da» Militär. Die
Regierung will nur wenige unbedeutende Posten zugeben
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und verweist die Stände an das BundeSschiedögericht ,

dessen Mitglieder von den Regierungen ernannt werden ,

um Streitigkeiten zwischen ihnen und den Ständen zu ent¬

scheiden . Die Erklärung der Regierung ist an die Bud -

gctconimission verwiesen worden und eö scheint , daß die

Stände , welche auf die Verfassung und nicht auf die

Wiener Beschlüsse beeidigt sind , von ihren Beschlüssen nicht

abgehcn werden . So berichtet die Bremer Zeitung .

— Durch die Verhandlungen der bayerischen Stände

ist schon zur Genüge dargcthan , wie schlimm der überwie¬

gende Einfluß der ultramontanen Partei auf den Gang

der Verwaltung im Allgemeinen und gegen die Rechte der

Protestanten insbesondere einwirkt . Die Beschwerde der

Stadt Kitzingcn über verfassungswidrige Beschränkung der

freien Gemeindewahlen liefert ein neues Beispiel . Dort

verlangte das Ministerium , daß immer wenigstens vier

Katholiken im Rache sitzen sollen und versagte die Bestäti¬

gung , wenn Protestanten gewählt wurden . Der Commis -

sionöbericht , welcher die Beschwerde für begründet erklärt ,

zergliedert die betreffende Ministerialentschließung vom

14 . October 1843 in drei kurzen Sätzen und fügt einige

Bemerkungen bei . Die Stelle lautet ( nach dem Nürnberger

Korresp .) „ 1 ) Die Behauptung , daß die gewählten Prote¬

stanten darum nicht bestätigt worden seien , weil sie Pro¬

testanten sind , ist eine willkührliche ; 2 ) wir bestätigen sie
eben nicht , ohne euch den Grund nennen zu wollen ; 3 ) be¬

stehen aber darauf , daß an die Stelle der gewählten Pro¬
testanten durchaus Katholiken gewählt werden müssen , und

versagen diesen dann natürlich die Bestätigung nicht . Welche

Logik ! Dem Grundsätze nach wird das Ungesetzliche
der Nichtbestätigung auS ReligionSrücksichten , freilich ver¬

steckt genug , zugestandcn ; in der Anwendung beharrt

man darauf . Ist das die Weise , in der deutsche Regie¬

rungen , konstitutionelle Regierungen auf die auS dem

Volke an sie gebrachten Beschwerden zu antworten haben ?

Läßt diese Entschließung der obersten Verwaltungsstelle
nicht in hohem Grade jene Offenheit und Geradheit ver¬

missen , mit der immer ein , wenn auch irrendes Rechtsbe -

wußtscin sich auSspncht ? "

— Der Verhandlung über den Gesetzentwurf , welcher
daS Urlaubsrecht der bayerischen Regierung in Betreff deS

Eintritts öffentlicher Diener ( zu denen dort auch Pen¬
sionäre , Bürgermeister , Aerzte und Advokaten gerechnet
werden ) in die Kammer näher bestimmt werden soll , ent¬

nehmen wir nach baperischcn Blättern folgende Stellen :

Pfarrer Wagner : Er habe sich selbst mehrere Fragen
gestellt und sei zu folgenden Resultaten gekommen : er

halte eine authentische Erläuterung deS 8 . 44 für wünschenS -

werth , weil die bereits vorgekommene Ausdehnung desselben
zuletzt dir Kammer der Ernennung durch das Ministerium
preisgegeben haben würde und weil durch eine solche In¬

terpretation der Friede zwischen Ständen und .Regierung
gegründet und befestigt werde . Eine weitere Frage , ob auch
die Weise , wie der § . 44 erläutert werde , eine annehm¬
bare sei , habe er mit Nein beantworten müssen . Einmal ,
weil man nicht weniger annehmen solle , als im Jahre
1831 bereits geboten worden sei. Man wolle einen Ver -

gleick annehmen . Dabei erhalte aber die Kammer nur ,
was sie bereits habe , und verliere die Advokaten , die natür¬

lichsten Vertheidiger der Volksrechte . Man sage zwar , die

Advokaten seien lediglich ansschließbar , aber in diesem Falle
würden wenige Advokaten in die Kammer kommen , die

nicht mit dem Ministerium gingen . Auch die Unbestimmt¬
heit einiger Artikel habe ihn veranlaßt , gegen den Ent¬

wurf zu stimmen . Die jetzige Unbestimmtheit sei dem Ent¬

würfe gegenüber kein Nachtheil , weil die Kammer immer

zu Gunsten der Reklamircnden entscheiden und doktrinell

interpretiren könne . Auch könne man auf eine künftige

Einsicht der Regierung rechnen , und die heidnische Sibylle

sei auch nun älter und klüger geworden , und habe unge¬

sehen , daß sie mit dem Verbrennen ihrer Bücher nicht viel

gewinne .
Dekan W ü r t h : Durch die Annahme des vorliegenden

Gesetzentwurfes werde nichts gewonnen , und durch dessen

Verwerfung nichts verloren . Seine Annahme würde die

natürlichen Vertreter des Volkes , die vermöge der Unab¬

hängigkeit ihrer Stellung und vermöge ihrer Bildung und

Intelligenz am Meisten für die Vertretung der Interessen
des Thrones und dcö Landes sich qualifizirten , faktisch

entfernen . Bei der Verwerfung desselben würde die Kam -

merberechtignng in einem größern Umfang reservirt .
Frhr . v . Closen : Er könne dri » Entwürfe nicht bci-

stimmen . Man habe cingcwendet , daß es im Interesse
deS monarchischen Prinzips sei, sich die Ausschließung vor¬

zubehalten ; allein das Beispiel Englands sei hieher nicht
anwendbar . Bei unS regiere der König ; diesem stünden

zwei Wege zur Erfahrung der Wahrheit offen , der durch
die Bureaukratie und der durch die Stände ; letzterer würde

durch Einfluß der Minister unlauter gemacht . Die Re¬

gierung habe also keinen Grund , auf der Ausschließung

zu bestehen . Der Redner schließt mit der Aeußerung : das

jetzige Ministerium könne sich keinen schöneren Ruhm er¬
werben , als durch die theilweise Emancipation deS Landes

durch Hinwcgschaffung der Fesseln deS § . 44 .
— Nach preußischen Blättern sträubt man sich in Elber¬

feld gegen die Annahme von Dukaten , seit daS Oberprä «
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sidium der Rheinprovinz öffcnilich vor den zu leichten und

beschnittenen Dukaten gewarnt hat . Wir empfehlen den
Besitzern von Dukaten das unbekannte Centralcomite in
Mannheim , welches , dem Vernehmen nach , mit Leuten in
Verbindung stehen soll , die sich gegen die Annahme von
Dukaten nicht sträuben .

— In Hannover sind den Offizieren und Unteroffi¬
zieren frühere Verordnungen über die Backenbärte
durch eine neue Generalordre zur strengsten Be¬
folgung in Erinnerung gebracht worden . Der Backen -
bärt darf nur nach der Normalvorschrift getragen
werden , s e n s e n a r t i g auf den Mundwinkel zugehcnd .
Die fetzigen , das ganze Kinn cinschließenden Modebärte
sind streng verpönt . Die Mittheilung dieser interessanten
Nachlicht verdanken wir dem Hamburger Korrespondenten ,
dessen Aufmerksamkeit keine große Nationalangelegenheit
entgeht . Nicht ganz so wichtig , aber doch erwähnenSwerth
ist eine Privatmittheilung der Weserzeitung über die
Errichtung einer regelmäßigen Dampfschifffahrt zwischen
Nordamerika und Deutschland (New - Uork und Bremen ) .

Der Korrespondent der Weserzeitung bemerkt dazu :
„ Ganz Deutschland hat Ursache , sich zu diesem Ereigniß
Glück zu wünschen , einem Ercigniß , welches dies Land
den vereinigten Staaten so nahe bringen wird , wie England
ihnen gegenwärtig ist , welches den Handel zwischen den
beiden Ländern zu einem vollkommen direkten machen
wird und das Verhältniß zwischen ihnen in der That zu
Wege bringen , welches schon lange in ihrem Handel hätte
eintreten sollen , das von natürlichen Alliirten : die Pro¬
dukte deS einen Landes , Tuch , Leinen u . s. w , werden
gegen die deS anderen Landes , Tabak , Baumwolle u . s. w . ,
auSgctauscht werden . Der Zollverein hat fetzt nur einen
höheren Zoll auf Twist zu legen , um dieses so richtige
und wünschenSwerthe Resultat zu beschleunigen . Sollten
die Staaten , welche ihn bilden , so blind seyn und ihre
Interessen so wenig berücksichtigen , um noch länger mit
dieser Politik zu zögern ? Wir können eö unS nicht den¬
ken ! " Unschuldiger Jankre !

— Die Oberrheinische Z . ( Nr . 85 ) sagt am
Schluffe eines Briefes über die Einwirkungen auf die
Wahlmänner : „ Einige Wahlmänner sollen sich plötzlich
ganz ausgezeichneter Bekanntschaften zu erfreuen haben ,
Andere werden mit wvblthuender Korrespondenz , Andere ,
sagt man , mit Zinsennachlaß beglückt . Ehre den Männern ,
deren Ueberzeugung durch dergleichen Lockungen nicht er¬
schüttert wird , deren Entschlossenheit in der Stunde der
Entscheidung nicht wankt , deren gesunder Sinn durch keine

Trugkünste verrückt wird . An ihrer Charakterstärke werden
die Künste der Versucher abprallen . "

— Allmählig kommen die Ursachen deS Grolles zu Tage ,
den die Süddeutsche gegen Amerika hat und schon öfter
durchbrechen ließ . Man wird sich darüber nicht mehr
wundern , wenn man nachstehendes Schreiben der New -
Jorker Schnellpost aus Philadelphia vom 18 . Februar
liest : „ In verflossener Woche beschäftigte der . Prozeß der
Jesuiten gegen die Erben des verstorbenen Bischofs Con -
well die allgemeine Aufmerksamkeit . Die Jesuiten hatten
sich nämlich vor einigen Jahren von dem alters - und
geistesschwachen Greise ein Testament erschlichen , in
welchem ihnen sämmtliche Habe deS ziemlich wohlhabenden
BischofeS nach seinem Ableben vermacht war . AuS ver¬
schiedenen Ursachen hatte jedoch Bischof Conwell daS
Testament noch kurz vor seinem Tode widerrufen , ohne es
übrigens zu zerstören . Die ehrw . Väter wollen aber von
der ihnen einmal in Aussicht gestellten Habe nicht lassen ,
und fingen gegen die Erben einen Prozeß an , der nun ,
zu fast allgemeiner Freude , gegen die unsauber » Erb¬
schleicher entschieden wurde . Dieses eine Stückchen „der
ehrwürdigen Väter der Gesellschaft Jesu " ist übrigens
nicht ihr einziges . So haben sie sich seit ein paar Jahren
bei einem alten französischen Ehepaare , daS durch Zucker «
bäckerci reich geworden ist , einzunisten gewußt , haben die
guten alten Leute , die bisher nur flaue Protestanten ge¬
wesen , zu bigotten Katholiken umgeschaffen , und fix mit
Schreckdildern der ihrer harrenden Höllenqualen zu einem
Testamente vermocht , daS der „ Gesellschaft Jesu " den
größten Theil der beträchtlichen Habe dieser Leute zusichert ."

Also die amerikanischen Gerichte treten der Erbschleicherei
der Jesuiten in den Weg . Das sind eben die schlechten
kirchlichen Zustände in Nordamerika , über welche die Süd¬
deutsche in heiligen Eifer geräth .

Wahlmännerwahl in Karlsruhe , XI . Distrikt .
Wahltag der 27 . März . Gewählt wurden : Stallver «
waltungSsecretär Jost . Gemeinderath Wagner . Garten -
director Held . Fabrikant GrieSbach . Gastwirth Ochs ,
Gastwirth Wilhelm Frep . Küblermeister Fahrer .
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